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Nachreichungen vor online-gestütztem Gespräch 27.06.2021 

3. online-gestütztes Vorbereitungstreffen 28.06.2021 

Online-gestützte Gespräche zwischen den Gutachter/-innen und den 

Vertreter/-innen der Antragstellerin 
01.07.2021 

Nachreichungen nach online-gestützten Gespräch 08.07.2021 

Vorlage des Gutachtens 05.08.2021 

Gutachten an Antragstellerin zur Stellungnahme 05.08.2021 

Kostenaufstellung an Antragstellerin zur Stellungnahme 11.08.2021 

Stellungnahme Antragstellerin zum Gutachten 12.08.2021 

Stellungnahme Antragstellerin zur Kostenaufstellung 12.08.2021 

2 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat entschieden, dem Antrag auf Akkreditierung des FH-

Masterstudiengangs „Data Intelligence“, Stgkz 0879, durchgeführt in St.Pölten, mit Beschluss 

vom 08.09.2021, stattzugeben, da die Akkreditierungsvoraussetzungen gem § 23 HS-QSG 

sowie § 8 FHStG iVm § 17 Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2019 (FH-AkkVO) erfüllt 

sind. 

Die Entscheidung wurde am 20.09.2021 vom zuständigen Bundesminister genehmigt. Der 

Bescheid wurde mit Datum vom 23.09.2021 zugestellt. 

3 Anlage/n 

 Gutachten vom 05.08.2021

 Stellungnahme vom 12.08.2021



Gutachten zum Verfahren zur Akkreditierung 
des FH-Masterstudiengangs „Data 
Intelligence“, Stgkz 0879, der 
Fachhochschule St. Pölten GmbH, 
durchgeführt in St. Pölten 
gem § 7 der Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2019 (FH-AkkVO) 

Wien, 05.08.2021 
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1 Verfahrensgrundlagen 

Das österreichische Hochschulsystem 

Das österreichische Hochschulsystem umfasst derzeit: 

• 22 öffentliche Universitäten; darunter die Donau-Universität Krems, eine Universität für
postgraduale Weiterbildung;

• 16 Privatuniversitäten, erhalten von privaten Trägern mit staatlicher Akkreditierung;
• 21 Fachhochschulen, erhalten von privatrechtlich organisierten und staatlich

subventionierten oder von öffentlichen Trägern mit staatlicher Akkreditierung;
• die Pädagogischen Hochschulen, erhalten vom Staat oder von privaten Trägern mit

staatlicher Akkreditierung;
• die Philosophisch-Theologischen Hochschulen, erhalten von der Katholischen Kirche;
• das Institute of Science and Technology Austria, dessen Aufgaben in der Erschließung

und Entwicklung neuer Forschungsfelder und der Postgraduiertenausbildung in Form
von PhD-Programmen und Post Doc-Programmen liegt.

Im Wintersemester 2019/201  studieren 288.492  Studierende an öffentlichen Universitäten 
(inkl. der Donau-Universität Krems). Weiters sind 55.203 Studierende an Fachhochschulen 
und 15.063 Studierende an Privatuniversitäten eingeschrieben. 

Externe Qualitätssicherung 

Öffentliche Universitäten müssen gemäß Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) alle 
sieben Jahre ihr internes Qualitätsmanagementsystem in einem Auditverfahren zertifizieren 
lassen. An die Zertifizierungsentscheidungen sind keine rechtlichen oder finanziellen 
Konsequenzen gekoppelt.  

Privatuniversitäten müssen sich alle sechs Jahre von der AQ Austria institutionell akkreditieren 
lassen. Nach einer ununterbrochenen Akkreditierungsdauer von zwölf Jahren kann die 
Akkreditierung auch für zwölf Jahre erfolgen. Zwischenzeitlich eingerichtete Studiengänge und 
Lehrgänge, die zu akademischen Graden führen, unterliegen ebenfalls der 
Akkreditierungspflicht. 

Fachhochschulen müssen sich nach der erstmaligen institutionellen Akkreditierung nach sechs 
Jahren einmalig reakkreditieren lassen, dann gehen auch die Fachhochschulen in das System 
des Audits über, wobei der Akkreditierungsstatus an eine positive Zertifizierungsentscheidung 
im Auditverfahren gekoppelt ist. Studiengänge sind vor Aufnahme des Studienbetriebs einmalig 
zu akkreditieren. 

1 Stand Juli 2020, Datenquelle Statistik Austria/unidata. Im Gegensatz zu den Daten der öffentlichen Universitäten sind im Fall
der Fachhochschulen in Studierendenzahlen jene der außerordentlichen Studierenden nicht enthalten. An den öffentlichen 
Universitäten studieren im WS 2019/20 264.945  ordentliche Studierende. 
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Akkreditierung von Fachhochschul-Einrichtungen und ihren Studiengängen 
 

Fachhochschulen bedürfen in Österreich einer einmalig zu erneuernden institutionellen 
Akkreditierung, um als Hochschulen tätig sein zu können. Neben dieser institutionellen 
Akkreditierung sind auch die Studiengänge der Fachhochschulen vor Aufnahme des 
Studienbetriebs einmalig zu akkreditieren. Für die Akkreditierung ist die AQ Austria zuständig. 

Die Akkreditierungsverfahren werden nach der Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2019 
(FH-AkkVO)2 der AQ Austria durchgeführt. Im Übrigen legt die Agentur ihren Verfahren die 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)3 
zugrunde. 

Für die Begutachtung von Akkreditierungsanträgen bestellt die AQ Austria Gutachter/innen. 
Diese erstellen auf Basis der Antragsunterlagen und eines Vor-Ort-Besuchs bei der 
antragstellenden Institution ein gemeinsames schriftliches Gutachten. Anschließend trifft das 
Board der AQ Austria auf der Grundlage des Gutachtens und unter Würdigung der 
Stellungnahme der Hochschule die Akkreditierungsentscheidung. Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Akkreditierungsvoraussetzungen und Erfüllung der geforderten qualitativen Anforderungen 
werden die Studiengänge mit Bescheid akkreditiert. 

Der Bescheid des Boards bedarf vor Inkrafttreten der Genehmigung durch den zuständigen 
Bundesminister. Nach Abschluss des Verfahrens werden jedenfalls ein Ergebnisbericht über das 
Verfahren und das Gutachten auf der Website der AQ Austria und der Website der 
Antragstellerin veröffentlicht. Ausgenommen von der Veröffentlichung sind personenbezogene 
Daten und jene Berichtsteile, die sich auf Finanzierungsquellen sowie Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse beziehen. 

Bei Anträgen aus den Ausbildungsbereichen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, 
der Hebammen sowie der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege sind bei der Bestellung 
der Gutachter/innen die gem § 3 Abs 6 Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), § 11 Abs 4 Bundesgesetz über den 
Hebammenberuf (HebG) und § 28 Abs 4 Bundesgesetz über Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufe (GuKG) durch das Bundesministerium für Gesundheit nominierten 
Sachverständigen beizuziehen. Die AQ Austria hat bei der Entscheidung über Anträge auf 
Akkreditierung, Verlängerung oder bei Widerruf der Akkreditierung von Fachhochschul-
Bachelorstudiengängen für die Ausbildung in den gehobenen medizinisch-technischen Diensten, 
der Hebammen sowie der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege das Einvernehmen des 
Bundesministers/der Bundesministerin für Gesundheit einzuholen. 

Rechtliche Grundlagen für die Akkreditierung von Fachhochschulstudiengängen sind das 
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG)4 sowie das Fachhochschul-Studiengesetz 
(FHStG)5. 

  

 
2 Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2019 
3 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 
4 Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) 
5 Fachhochschulstudiengesetz (FHStG)  



































 

 
21/23 

Sungkyunkwan University und der Seoul Women University in Südkorea). Diese werden bereits 
seit mehreren Jahren in anderen Studiengängen zur Unterstützung der Studierendenmobilität 
durchgeführt und sind auch für den gegenständlichen Studiengang avisiert. Dies bietet 
insbesondere für Studierende, denen ein längerer Auslandsaufenthalt nicht möglich ist, eine 
gute Gelegenheit zur Mobilität. Die Studiereden bestätigten im Gespräch im Wesentlichen die 
Perspektive der FH. 
 Weiters bezeugten die wirtschaftlichen Kooperationspartner im online-gestützten Gespräch 
ihr starkes Interesse an den zukünftigen Absolvent/-inn-/-en des Studiengangs und den damit 
verbundenen Forschungsaktivitäten. Sie seien bemüht, die Studierenden frühzeitig, 
beispielsweise durch Praktika, in ihre Unternehmen einzubinden. Zudem sei ihnen sehr an 
gemeinsamen Forschungsprojekten im Themenfeld Data Intelligence gelegen. Es ist zu 
erwarten, dass das vorliegende Interessensgemenge die Mobilität von Studierenden und 
Personal weiter begünstigt. 
 
Die Gutachter/innen bewerten das Kriterium als erfüllt ein. 
 
 

4 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 

(1) Entwicklung und Qualitätssicherung des Studiengangs 
Die Hochschule verfügt über ein gut etabliertes Qualitätsmanagement-System, das alle 
Leistungsbereiche der Hochschule abdeckt. In dieses System ist auch der gegenständliche 
Studiengang integriert. Die Studiengangs- und Curriculumsentwicklung erfolgte an der FH 
St. Pölten anhand eines standardisierten Prozesses zur Entwicklung und Einrichtung von 
Studiengängen. Hierbei war aktive Einbindung aller relevanten Interessensgruppen 
gewährleistet. 

 
(2) Studiengang und Studiengangsmanagement 

Der konsekutive Masterstudiengang Data Intelligence ergänzt inhaltlich das Portfolio der 
Masterstudiengänge am Department Informatik und Security. Er orientiert sich an den 
strategischen Zielen der Fachhochschule St. Pölten und steht in nachvollziehbarem 
Zusammenhang mit dem Entwicklungsplan, der eine Ausdehnung in den Bereichen Cyber 
Security / IT Security sowie Data Analytics & Visual Computing vorsieht. 
 Der gegenständliche Studiengang ist der einzige im Bereich AI vertiefende 
Masterstudiengang im betrachteten Einzugsbereich. Die Bedarfs- und Akzeptanzanalyse 
zeigt den Bedarf an solchen Spezialist/-inn-/-en plausibel und überzeugend auf. 
 Die Studiengangsbezeichnung Data Intelligence ist ungewöhnlich, der Begriff ist noch 
neu und nicht einheitlich belegt. Die Hochschule sieht diesen Begriff als eine Erweiterung 
des Data Science Begriffs an. Neben einer vertieften Auseinandersetzung mit Artificial 
Intelligence deckt der Begriff auch Datenmanagement und AI Architekturen sowie neue 
Bereiche wie datengetriebene Innovation ab. Dieser Argumentationslinie kann die 
Gutachter/-inn-/-engruppe  folgen und stellt fest, dass die Studiengangsbezeichnung dem 
Studiengangsprofil entspricht.   
 Das Gesamtcurriculum wie auch die didaktische Konzeption der einzelnen Module sind 
nach Auffassung der Gutachter/-innen gut dazu geeignet, die intendierten Lernergebnisse 
und Studiengangsziele zu gewährleisten. Innerhalb der Module werden aktivierende Lehr-
/Lernmethoden angewendet um die aktive Einbindung der Studierenden in den Lernprozess 
sicherzustellen.  Die einzelnen Veranstaltungen sollen - wie auch bei anderen 
Studiengängen im Department Informatik und Security - geblockt angeboten werden. 
Dieses ermöglicht eine gute Abstimmung der Modulinhalte auch innerhalb eines Semesters. 
 

(3) Personal 
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Dem Studiengang steht ausreichend Lehr- und Forschungspersonal sowie 
nichtwissenschaftliches Personal zur Verfügung. Neben den hauptberuflich Lehrenden 
werden auch nebenberuflich Lehrende etwa im Verhältnis 2:1 eingesetzt. Dieses Verhältnis 
erscheint üblich und angemessen. Aus den Unterlagen geht nachvollziehbar hervor, dass 
alle vorgesehenen Lehrenden facheinschlägig wissenschaftlich, berufspraktisch und 
pädagogisch-didaktisch qualifiziert sind. 
 Die Beteiligung der hautberuflich Lehrenden an der Lehre macht laut Antragsunterlagen 
28 ASWS aus, was bei Vollzeitbeschäftigung einer 50% Auslastung entspricht. Die restliche 
Kapazität wird gleichmäßig auf Forschung- und Entwicklungsarbeiten sowie auf 
Gremienarbeit verteilt. Dieses erscheint üblich und angemessen. Auch die Betreuung der 
Studierenden durch haupt- und nebenberufliches Personal ist mit einer Betreuungsrelation 
2.5 im ersten Studienjahr und 3.6 ab dem zweiten Studienjahr gewährleistet. 
 Die Hochschule hat eine facheinschlägig wissenschaftlich qualifizierte Person mit der 
Studiengangsleitung hauptberuflich betraut. Durch ihre langjährige Zugehörigkeit zur FH 
St. Pölten ist die eingesetzte Studiengangsleitung mit den Strukturen der Fachhochschule 
bestens vertraut, hat aber auch vielfältige Verpflichtungen und Aufgaben innerhalb der 
Hochschule. Um eine Überbelastung der Studiengangsleitung zu vermeiden und ihre 
Lehrkapazität sicherzustellen, empfiehlt die Gutachter/-innen-/gruppe, geeignete 
Maßnahmen zu definieren. 
 

(4) Finanzierung 
Die Finanzierung des Studiengangs ist sichergestellt. Der vorliegende detaillierte 
Finanzierungsplan weist eine realistische Berechnung der Aufwände sowie eine gut 
nachvollziehbare Gegenüberstellung der Kosten pro Studienplatz und den Einnahmen auf, 
die sich auf Einnahmen durch Bund, Land und Gemeinde sowie auf Studiengebühren stützt. 
Nach Auffassung der Gutachter/-innen erscheint der Finanzierungsplan solide. 
 

(5) Infrastruktur 
Die Hochschule verfügt über eine gute allgemeine Campus-Infrastruktur sowie ausreichend 
Lehrräume und Labore, die für die Durchführung für Projekten zur Verfügung stehen und 
auch diesem Studiengang zugänglich sind. Ein neuer "Campus der Zukunft" wurde fast 
fertiggestellt und steht dem Studiengang ab dem Wintersemester zur Verfügung. Die 
praktischen Übungen in diesem Studiengang werden besonders rechenintensiv sein. Hierfür 
wird eine leistungsfähige IT- und Rechnerinfrastruktur benötigt. Die Unterlagen und die 
online-gestützten Gespräche konnten die Gutachter/-inn-/-engruppe überzeugen, dass die 
Konzepte für allgemeine Infrastruktur und insbesondere für IT- und Rechen-Infrastruktur 
durchdacht, plausibel und für die geplante Größe des Studiengangs tragfähig sind. 
 

(6) Angewandte Forschung und Entwicklung 
Die Strategie der FH St. Pölten sieht eine Verankerung von Forschung und Entwicklung in 
den Studiengängen vor. Diese Verankerung ist auch bei dem gegenständlichen 
Studiengang sichtbar. Die Gesamtheit der hauptberuflich Lehrenden ist, wie den 
Antragsunterlagen zu entnehmen ist, in Forschung und Lehre erfahren und verfügt über 
einen einschlägigen Publication Record und berufspraktische Erfahrung in für den 
Studiengang relevanten Gebieten. Es ist zu erwarten, dass auch die Studierenden durch 
die forschungsorientierte Lehre in die Forschungsaktivitäten eingebunden werden und von 
ihnen aktuelle, forschungsrelevante Themen im Rahmen ihrer Masterarbeit bearbeitet 
werden können. 
 

(7) Kooperationen 
Die Hochschule verfügt über ein breites Netzwerk an nationalen und internationalen 
Kooperationspartnern, sowohl aus dem hochschulischen als auch aus dem nicht-
hochschulischen Bereich. Besonders hervorzuheben ist die Beteiligung der Hochschule am 
Projekt E3UDRES2, einer Erasmus Initiative. Auch wenn die genaue Ausgestaltung der 
Kooperationen für diesen Studiengang erst noch definiert werden muss, so zeigte das 
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Gesamtbild aus Antragsunterlagen, Nachreichungen und online-gestützten Gesprächen mit 
der Fachhochschule die vielfältigen internationalen Aktivitäten der Hochschule und auch 
Möglichkeiten, die sie ihren Studierenden zur Mobilität bietet. So werden neben dem 
üblichen semestrigen Mobilitätsfenster auch Sommerschulen angeboten zur Unterstützung 
von Mobilität bei Studierenden, denen ein 1-semesteriger Auslandsaufenthalt nicht möglich 
ist. 

 
Die Gutachter/innen empfehlen dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des 
Masterstudiengangs „Data Intelligence“. 
 
 

5 Eingesehene Dokumente 

• Antrag auf Akkreditierung des Masterstudiengangs „Data Intelligence“, der Erhalterin 
FH St. Pölten durchgeführt in St.Pölten, vom 15.12.2020 in der Version vom 
27.04.2021 

• Antwort auf die schriftlichen Fragen der Gutachterinnen und Gutachter durch die FH 
St. Pölten vom 27.06.2021 

• Nachreichungen vor dem online-gestützten Gespräch mit der FH St. Pölten, 
Einreichdatum 27.06.2021: 
• Diploma Supplement 

• Nachreichungen nach dem online-gestützten Gespräch mit der FH St. Pölten, 
Einreichdatum 08.07.2021: 
• Kompetenzaufbau im Studiengang 
• Vernetzungsaktivitäten der hauptberuflich Lehrenden in Bezug auf Lehre und 

Forschung 
• Zusätzliche Informationen zur Prüfungsmethodik 
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Stellungnahme zum Gutachten im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens zum 
FH-Masterstudiengang Data Intelligence – Stkz 0879 

 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin , 
sehr geehrte Mitglieder des Boards, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Übermittlung des ausführlichen Berichts der Gutacher*innen und freuen uns 
über die durchwegs positive Bewertung des Akkreditierungsantrags betreffend die Akkreditierung des 
FH-Masterstudiengangs Data Intelligence. 
 
 
Zu den aus unserer Sicht wesentlichsten Empfehlungen der Gutachter*innen nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
 Bei dem Studiengang Data Intelligence handelt es sich um ein Vollzeitstudium, etwaige 

Berufstätigkeiten Studierender wurden nicht berücksichtigt. Da der Begriff „berufsermöglichend“ 
nicht klar definiert ist und sich auch kein Rechtsanspruch ableitet, wird im Gutachten empfohlen, 
vom Wortgebrauch „berufsermöglichend“ Abstand zu nehmen. 

 
Für die Umsetzung des Studiengangs halten wir an dieser Stelle folgendes fest: 
 
Der Begriff „berufsermöglichend studieren“ ist zwar nicht eindeutig definiert, wird jedoch auch 
im Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan 2018/19-2022/23 als ein 
Schwerpunktthema geführt, das die zunehmende Vielfalt an Beschäftigungsverhältnissen und 
Lebensrealitäten der Studierenden durch eine flexible Gestaltung von Studienformaten auch in 
Vollzeitstudiengängen abbilden soll. In diesem Sinne möchten wir darauf hinweisen, dass der 
Begriff „berufsermöglichend“ trotz der tatsächlich nicht klar geregelten Definition von zahlreichen 
österreichischen Fachhochschulen verwendet wird. Ein völliger Verzicht auf diese Bezeichnung 
würde daher einen Nachteil in der Bewerbung des Studiengangs darstellen.  
Interessent*innen und Bewerber*innen des Studiengangs werden über alle Kanäle (Webseite, 
Folder etc.) die Studienbedingungen klar und transparent kommuniziert. Der Studiengang wird 
als Vollzeitstudium geführt. Im Zuge der Beratungsgespräche und weiteren 
Kommunikationsmaßnahmen werden den Interessent*innen, Bewerber*innen und Studierenden 
die Termine der Blöcke und damit auch die Anwesenheitszeiten bekannt gegeben. Etwaige 
Berufstätigkeiten können Studierende individuell an diese Zeiten anpassen.  
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 Im Gutachten wird angemerkt, dass die Prüfungsordnung vorwiegend auf einen semesterweise 

parallel stattfindenden Lehrbetrieb ausgerichtet ist, statt auf Blockveranstaltungen. Möglicherweise 
sollte hier eine Überarbeitung und Anpassung an die Fristen im Blockunterricht sowie an die 
kompetenzorientierten Prüfungsmethoden überlegt werden. 

 
 
Diese Empfehlung der Gutachter*innen nehmen wir gerne auf: 
 
Die Prüfungsordnung wird unter Berücksichtigung der studienrechtlichen Rahmenbedingungen 
regelmäßig auf ihre Aktualität hin überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zuge der 
nächsten Überarbeitung greifen wir sowohl das Thema Blockunterricht auf, als auch die 
kompetenzorientierten Prüfungsmethoden, um diese auch mit Hilfe der Prüfungsordnung klar 
und transparent kommunizieren zu können. 
 

  
 Aus Sicht potenzieller Studierender ist nicht absehbar, dass Englischkenntnisse erforderlich sind. 

Die etwaige Entscheidung für diesen Studiengang würde somit mit unvollständigen Informationen 
gefällt werden. Im Sinne der Transparenz wäre es daher sehr empfehlenswert dies zu 
kommunizieren. Besonders eignen würden sich dafür die Zugangsvoraussetzungen und eine 
entsprechende Erwähnung in der Curriculumsbeschreibung bei der Festlegung der 
Unterrichtssprache. 

 
Diese Empfehlung des Gutachter*innenteams nehmen wir gerne auf: 
 
Im Zuge der Bewerbung des Studiengangs werden wir Englischkenntnisse auf Niveau B2 nach 
GERS als Zugangsvoraussetzung kommunizieren, dies ist auch in anderen Masterprogrammen 
so üblich. Darüber hinaus wird Studierenden durch die zeitgerechte Kommunikation aller 
notwendigen Informationen zu den Lehrveranstaltungen über das sog. LV-Datenblatt auch die 
jeweilige Unterrichtssprache rechtzeitig mitgeteilt.  
 

 Die vielseitigen bestehenden Tätigkeiten der Studiengangsleitung lassen erahnen, dass die 
Arbeitsbelastung auch ohne Lehrverpflichtung im Studiengang Data Intelligence hoch ist. Die 
Gutachter*innengruppe empfiehlt deshalb, einer möglichen Überbelastung vorzubeugen und 
entsprechende Maßnahmen zu definieren, damit die Studiengangsleitung auch ihrer 
Lehrverpflichtung im Studiengang Data Intelligence problemlos nachkommen kann. 
 

Für die Umsetzung des Studiengangs halten wir an dieser Stelle folgendes fest: 
 

Die Studiengangsleitung wird einerseits im Department durch das gut eingeführte 
Studiengangsekretariat und entsprechende Studiengangassistenzen hinsichtlich 
Verwaltungstätigkeiten maßgeblich unterstützt und entlastet, andererseits sorgen auch gut 






